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Fahrtrichtung SW in Verbindung mit gegebener 
Feindlichkeit zu hierbei direkt 
linksabbiegenden Radfahrenden aus 
der Kapuzinerstraße

Kapuzinerstraße 
Fahrtrichtung NW nach 
Lindwurmstraße 
Fahrtrichtung NO

Nein

Zusatzausschlusskriterium a.)
unzureichende Vorbeifahrtmöglichkeit 
an bei Rot wartenden Radfahrenden

3. LSA Kapuziner-/ 
Thalkirchner Straße

Thalkirchner Straße 
Fahrtrichtung NO nach 
Kapuzinerstraße 
Fahrtrichtung SO

Ja

4. LSA Lindwurm-/ 
Zenettistraße

Zenettistraße Fahrtrichtung 
NW nach Lindwurmstraße 
Fahrtrichtung NO

Ja

Stielerstraße Fahrtrichtung 
SO nach Lindwurmstraße 
SW

Ja

wurde bereits im Rahmen des 
Pilotversuchs angebracht

5. Kapuziner-/ 
Pestalozzistraße

Pestalozzistraße 
Fahrtrichtung SW nach 
Kapuzinerstraße 
Fahrtrichtung NW

Ja

Isartalstraße Fahrtrichtung 
NO nach Kapuzinerstraße 
Fahrtrichtung SO

Ja

wurde bereits im Rahmen des 
Pilotversuchs angebracht

6. LSA Blumen-/ Papa-
Schmid-Straße

Papa-Schmid-Straße 
Fahrtrichtung NW nach 
Blumenstraße Fahrtrichtung
NO

Ja

7. LSA Beethovenplatz Nussbaumstraße 
Fahrtrichtung W nach 
Goethestraße Fahrtrichtung 
N

Ja

Hier zunächst eine Übersicht der oben genannten Ausschlusskriterien gemäß VwV-StVO:

Der Einsatz des „Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr (Verkehrszeichen Z. 
721)“ kommt nicht in Betracht, wenn:
...
b) für den entgegenkommenden Linksabbieger der grüne Pfeil gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 Satz 4
verwendet wird (Diagonalgrünpfeil).
…
Zusatzausschlusskriterium zu Z. 721, wenn:
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a) bei allgemein hohem Radverkehrsaufkommen der Anteil des geradeaus fahrenden 
Radverkehrs den Anteil des nach rechts abbiegenden Radverkehrs erheblich übersteigt und 
die Verkehrsfläche ein sicheres Überholen des wartenden Radverkehrs nicht gewährleistet ist.
…

An den positiv gewerteten Örtlichkeiten wurde das „Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den 
Radverkehr (Verkehrszeichen Z. 721)“ bereits angeordnet.

Bis zur Umsetzung bitten wir Sie noch um Geduld.

Mit freundlichen Grüßen

GB2.22




